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1 Vorbemerkung 

Die Gemeinde March beabsichtigt einen Bebauungsplan für einen Spielplatz aufzustellen (BP Spiel-
landschaft Neumatten). Die hierfür vorgesehen Fläche liegt im Ortsteil Hugstetten im Gewann Neu-
matten und grenzt im Nordwesten unmittelbar an das bestehende (Neu-)Baugebiet „Neumatten“. 

In den Vorgesprächen, die seitens der Gemeinde mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
geführt wurden, wurde vom Fachbereich Naturschutz darauf hingewiesen, dass die überplante Fläche 
Lebensraum der streng geschützten Wechselkröte (Anhang IV-Art) ist und im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eine artenschutzrecht-

liche Prüfung (saP) vorzulegen ist. 

 

 

Abbildung 1: Das Vorhaben ist in unmittelbarer Nähe des Wohnbaugebiets „Neumatten“ im Ortsteil Hugstetten 

geplant. 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Mit den Regelungen der §§ 7, 44 und 45 BNatSchG wurden die europarechtlichen Vorgaben der Fau-
ne-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie und der Vogelschutz (VS)-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. 
Die zentralen Vorschriften des besonderen Artenschutzes sind in § 44 BNatSchG für die besonders 
und streng geschützten Arten formuliert und beinhalten für diese Arten verschiedene Verbote von 
Beeinträchtigungen.  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. Wild lebenden Arten der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzten o-

der zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen zu beschädigen oder zu zerstö-

ren (Tötungsverbot). 

2. Wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Eine er-

hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert (Störungsverbot). 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

4. Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbot). 

 

In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird das Nichteintreten von Verbotstatbeständen als die Erfüllung der „öko-
logischen Funktion der vor dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang“ definiert. Dieses kann, soweit erforderlich – mit Hilfe von vorgezoge-
nen Maßnahmen erreicht werden. Im Falle des Eintretens von Verbotstatbeständen können nach § 45 
Abs. 8 BNatSchG Ausnahmen zugelassen werden. 

Zu beachten ist, dass das Tötungsverbot streng individualistisch betrachtet wird und auch dann gilt, 
wenn der Verlust einzelner Exemplare durch eine „Populationsreserve“ ausgeglichen werden kann 
(DE WITT & GEISMANN, 2013). 

Das Störungsverbot unterstellt, dass sich eine Störung während der genannten Lebensphasen der 
Tiere besonders schwer auf die betroffenen Tierarten auswirkt. Der Tatbestand der Störung ist aller-
dings nur dann erfüllt, wenn sie erheblich ist, „d.h. wenn sie den Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation einer Art verschlechtert“ (DE WITT & GEISMANN, 2013). 

Das Verbot der Beschädigung der Lebensstätten der Tiere umfasst sowohl die Zerstörung als auch 
die Minderung der ökologischen Qualität derselben und untersagt damit auch jede Verschlechterung 
der Lebensstätten. 
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3 Vorhaben 

Es ist vorgesehen auf einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen dem Baugebiet 
„Neumatten“ und einem Reiterhof (Schächtelehof) einen Spielplatz einzurichten. Die Größe der Vor-
habensfläche beträgt etwa 3.300 Quadratmeter. 

Der Spielplatz umfasst ein Spielfeld (etwa 20 x 13 Meter), einen Sandbereich und im Norden eine 
Hügellandschaft (Spieldorf) vor. Die Ränder des Platzes sollen abschnittsweise mit Sträuchern oder 
Einzelbäumen oder Baumgruppen bepflanzt werden. Der Platz kann über einen Weg vom Neubauge-
biet aus erreicht werden. 

Der Gestaltungsentwurf von Bagage e.V. ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 

 

Abbildung 2: Lage des geplanten Spielplatzes zwischen Neubaugebiet und Schächtelehof. 



IFÖ 
W. Röske 

Seite 5 von 15 

15.01.2015 

 

Abbildung 3: Entwurf der Gestaltung des Spielplatzes, vorgelegt von Bagage e.V. (Stand 29.4.2014). 
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4 Wechselkröte (Bufo viridis) 

Im Folgenden sind Informationen zur Biologie der Wechselkröte aufgeführt, als Hintergrundinformation 
zu den Ausführungen der folgenden Kapitel.  

Die Ausführungen sind entsprechenden Informationsblättern der LUBW entnommen 
(https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de). 

 

Lebensraum 

Als Steppenart besitzt die Wechselkröte eine enge Bindung 

an trockenwarme Landschaften mit geringer Walddichte 

und geringen jährlichen Niederschlägen. In Mitteleuropa 

bewohnt sie vor allem Kies- und Sandgruben, Steinbrüche, 

Truppenübungsplätze, vegetationsarme Ruderalflächen 

und Industriebrachen sowie Felder und stillgelegte Acker-

flächen. Selbst in Hausgärten, Parkanlagen, Bahndämmen 

und Weinbergen trifft man die Art gelegentlich an. Als 

Laichgewässer dienen der Art in Baden-Württemberg stark 

sonnenexponierte, vegetationsarme Stillgewässer mit flach 

auslaufenden Ufern, wie z.B. wassergefüllte Senken auf Äckern und Wiesen, Tümpel, Teiche, Rückhaltebecken, 

Altarme und Baggerseen. Als Pionierart kann die Wechselkröte neu entstandene Gewässer spontan besiedeln. 

 

Lebensweise 
Durch die natürliche Besiedelung mit Wasserpflanzen eignen sich die von den Wechselkröten genutzten Laich-

gewässer oft nach wenigen Jahren nicht mehr für die Fortpflanzung. Daher sind Wechselkröten häufig gezwun-

gen, sich auf die Suche nach neu entstandenen Gewässern zu machen, wobei sie Strecken von mehreren Kilo-

metern zurücklegen können. Die Tiere sind vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv und erbeuten Regen-

würmer, Insekten und Schnecken. Die Laichperiode fällt in den Zeitraum zwischen Ende April und Juni. 

 

Verbreitung 
In Deutschland umfasst das geschlossene Verbreitungsgebiet in 

etwa die östlichen Bundesländer. Getrennt davon gibt es kleinere 

Areale in Bayern, Südwestdeutschland und im Rheinland. 

In Baden-Württemberg besiedelt die Wechselkröte die trocken-

warmen Gebiete, so die nördliche Oberrheinebene, den Kraich-

gau, die Weinanbaugebiete am unteren Neckar sowie die im Re-

genschatten des Schwarzwaldes gelegenen Oberen Gäu. 

 

Bestandsentwicklung 
Bezogen auf das ganze Bundesland ist eine leichte Abnahme der 

Bestände im Verlauf der letzten zehn Jahre erkennbar. Da Ab-

baugebiete für die Wechselkröte eine große Bedeutung haben 

und diese oft einem schnellen Wandel unterliegen können, muss 

jedoch immer mit kurzfristig einsetzenden Bestandsveränderun-

gen gerechnet werden. 
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Schutzmaßnahmen 
• Gewährleistung der fortwährenden Neuschaffung von Laichgewässern in Sekundärlebensräumen wie 

Kiesgruben und Truppenübungsplätzen auch nach Nutzungsaufgabe  

• Erhaltung des offenes Charakters des Landlebensraumes 

• Erhaltung bzw. Schaffung von Trittsteinhabitaten und Wanderkorridoren zur Vernetzung  

• Entfernen von Besatzfischen aus Laichgewässern 

 

Gefährdung 
Die Wechselkröte wird in der Roten Liste Deutschland als gefährdet (RL3) geführt. In Baden-Württemberg gilt sie 

als stark gefährdet (RL2). 

Nach Bundesnaturschutzgesetz ist die Art streng geschützt. Sie ist außerdem im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

aufgeführt. Ihr Erhaltungszustand wird für Baden-Württemberg mit ungünstig bis unzureichend angegeben. 
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5 Bestandssituation im Planungsgebiet 

Die Bestandsituation der Wechselkröte im Vorhabensgebiet ist nach Information eines befragten 
Fachexperten (K. Fritz, Emmendingen) folgendermaßen einzuschätzen: 

Die Art kommt im Gebiet zerstreut vor und wurde in der Vergangenheit an verschiedenen Örtlichkeiten 
festgestellt. Bis etwa Mitte der 1990er Jahre kam sie im Gemeindegebiet vor allem südwestlich der 
Bahnlinie Freiburg-Breisach vor und nutzte das Industriegebiet, das zu jener Zeit noch vglw. lückig 
bebaut war und in diesem Bereich einige nicht genutzte Grundstücke aufwies. Zusätzlich wurde die 
Art im Bereich Neumatten, dem heutigen Baugebiet, sowie im Gewann Ried an der Grenze zum be-
nachbarten Hochdorf nachgewiesen. Außerdem wurde sie westlich von Hugstetten festgestellt. Die 
Abstände zwischen den Nachweisorten liegen in einer Größenordnung von etwa zwei Kilometern. 

Die aktuellsten Nachweise der Wechselkröte stammen aus dem Jahr 2013. Die Art wurde 2013 im 
Bereich des Vorhabensgebiets auf dem Gelände des benachbarten Reiterhofes nachgewiesen und im 
westlichen Hugstetten festgestellt. Die Wechselkröte entwickelte sich hier in sehr großer Anzahl im 
Bereich eines Maisackers bzw. eines benachbarten Wiesenwegs, die durch starke Regenfälle viele 
Tage flach überschwemmt waren. 

An den eigens zur Sicherung des Wechselkrötenvorkommens von der Gemeinde im Bereich des Vor-
habens angelegten beiden Teichen/Tümpeln konnten aktuell (2014) und auch im Vorjahr keine Nach-
weise der Wechselkröte erbracht werden, was möglicherweise im Zusammenhang mit der Vegeta-
tionsentwicklung an den Gewässern und dessen Umgebung steht, die in dieser Form nicht mehr den 
spezifischen Ansprüchen der Art genügt. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang mit der 
Wasserführung der Gewässer, die in den vergangenen Jahren bereits früh austrockneten und eine 
erfolgreiche Entwicklung der Kaulquappen verhinderte. Ein Vorkommen kann hier aber grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen werden 

Da die Wechselkröte eine sehr mobile Art ist, die schnell andere und vorzugsweise neu entstandene 
Gewässer zur Entwicklung aufsucht und nutzt, wird davon ausgegangen, dass die Art nach wie vor im 
Gebiet vorhanden ist und der gesamte Landschaftsraum zwischen Dreisam im Westen, der Landstra-
ße 187 im Norden und der Kreisstraße 9855 im Südwesten den Lebensraum der Wechselkröte dar-
stellt (lokale Population). 
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Abbildung 4: Die Wechselkröte wurde in den vergangenen Jahren an verschiedenen Örtlichkeiten zwischen 

Hochdorf und Hugstetten festgestellt. Die Nachweisorte sind mit einem roten Stern dargestellt. 
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6 Konfliktanalyse 

Die Wechselkröte hat vor allem außerhalb der Paarungszeit einen sehr weiten Aktionsradius und nutzt 
sehr unterschiedliche Lebensräume. Das Spektrum reicht von Hausgärten über Wiesenflächen bis hin 
zu schütter bewachsenen Bahndämmen. Von daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass das 
Gebiet des zukünftigen Spielplatzes von der Art als Landlebensraum genutzt wird und einzelne Tiere 
während der Bautätigkeit getötet werden. Das Tötungsverbot kann nur eingehalten werden, wenn der 
Bau des Spielplatzes in dem Zeitfenster während der Wanderzeit der Wechselkröte, also zwischen 
etwa Ende April und Juni durchgeführt wird und die Tiere vor dem Eingriff flüchten können.  

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Gelände durch den Bau des Spielplatzes in einen Zu-
stand überführt wird, der einen Aufenthalt der Tiere in diesem Bereich ausschließen wird. Betriebsbe-
dingte Tötungen werden ausgeschlossen. Um sicherzustellen, dass der Spielplatz nicht als Landle-
bensraum genutzt wird, sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Es wird vorgeschlagen, den 
Spielplatz mit einem amphibiendichten Schutzzaun zu umranden bzw. entsprechende Leiteinrichtun-
gen anzubringen, die das Einwandern von Tieren verhindern. 

Es wird festgestellt, dass es durch den Betrieb und die Anlage des Spielplatzes zu einer Störung der 
lokalen Population kommen wird, da ein mögliches Aufenthaltsgebiet der Art mit dem Bau des Spiel-
platzes wegfällt und hierdurch der Lebensraum der Art verkleinert wird. Angesichts der Entwicklung 
der Population in den letzten Jahrzehnten kann nach Ansicht des befragten Fachexperten nicht aus-
geschlossen werden, dass diese Störung zu einer Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle führt 
und zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lokalpopulation führt. Das Störungsverbot kann daher 
nur durch gezielte ausgleichende Maßnahmen eingehalten werden. Sie umfassen vor allem Maßnah-
men zur Sicherung der lokalen Population durch Aufwertung der im Gebiet vorhandenen bzw. Neu-
schaffung von Entwicklungsgewässer. 

Das Entwicklungsgewässer liegt außerhalb des eigentlichen Plangebiets, von daher kann eine Zerstö-
rung der Fortpflanzungsstätte ausgeschlossen werden. Das Zerstörungsverbot wird eingehalten. 

 

6.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Im Zuge der Planungen wurde erreicht, dass das Entwicklungsgewässer außerhalb des eigentlichen 
Planungsgebiets liegt (Vermeidungsmaßnahme). Weiterhin werden die Eingriffsfolgen durch die Be-
schränkung der Bauausführung auf die Zeit zwischen Ende April und Juni und die Abgrenzung mit 
einem amphibiendichten Zaun minimiert. Außerdem werden die Eingriffsfolgen durch den Verzicht auf 
eine Bepflanzung im Norden gemindert. 
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6.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Es werden Maßnahmen in unmittelbarer Nähe des Eingriffsorte (A) sowie in der weiteren Umgebung 
im Aufenthaltsgebiets (B) der Wechselkröte vorgeschlagen. 

 

A Sicherung und Aufwertung des Entwicklungsgewässers  

 in der unmittelbaren Umgebung (Flurstück 1386) 

Es wird vorgeschlagen, das unmittelbar nördlich des zukünftigen Spielplatzes liegende Gewässer 
aufzuwerten und zu vergrößern: 

1. Abtragen der Tümpelböschungen sowie der westlich angrenzenden Flächen (Schaffung von Roh-
bodenflächen auf einer Fläche von etwa 150 m²) 

2. Entnahme von Gehölzen in der unmittelbaren Umgebung zur Verbesserung der Besonnung 

Als regelmäßig durchzuführende Maßnahme wird zusätzlich vorgeschlagen, die an den Tümpel gren-
zenden Flächen einmal jährlich zu mähen (Flächengröße etwa 500 m²). 

 

 

Abbildung 5: Die lokale Wechselkröten-Population soll durch die Aufwertung eines bestehenden Tümpels gesi-

chert werden. Es wird die Schaffung von Rohbodenflächen (schraffierte Fläche) sowie das regelmäßige Mähen 

der an den Tümpel angrenzenden Flächen vorgeschlagen. 

 

B Ausgleich in der weiteren Umgebung 

 Schaffung eines neuen Entwicklungsgewässers auf Flurstück 1495 (Buchheim) 

Die Wechselkröte hat sich im vergangenen Jahr in zeitweilig überschwemmten Acker- bzw. Wiesen-
flächen westlich von Hugstetten in großer Anzahl entwickelt (vgl. Abb. 4). Da die Verhandlungen der 
Gemeinde mit dem Bewirtschafter zur Sicherung dieser Laichplätze nicht erfolgreich waren, wird die 
Schaffung eines zusätzlichen potenziellen Entwicklungsgewässers in diesem Aufenthaltsgebiet der 
Wechselkröte vorgeschlagen. Es soll auf dem gemeindeeigenen Grundstück 1495 (Gemarkung Buch-
heim) angelegt werden. 

Durch Abschieben der obersten Bodenschicht auf eine Fläche von etwa 40 m x 20 m wird eine Gelän-
demulde geschaffen in der sich ein Gewässer bildet, das nur durch Oberflächenwasser gespeist wird 
und daher nur zeitweise und möglicherweise auch nur in Jahren mit vergleichsweise hohen Nieder-
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schlägen Wasser führen wird. Die tiefste Stelle der Mulde beträgt etwa 30 bis 40 cm. Ein Abtransport 
des abgeschobenen Materials ist nicht erforderlich, es wird auf den angrenzenden Flächen verteilt. 
Der nördliche, zu den Äckern angrenzende Bereich wird besonders flach gestaltet und geht ohne Ge-
ländesprung in diese über. 

Wegen des stellenweise kiesigen Untergrunds ist die Wasserdurchlässigkeit im Bereich der Maßnah-
menfläche vergleichsweise hoch. Daher sollte zusätzlich, zumindest stellenweise, eine Deckschicht 
aus Ton/Lehm aufgebracht werden. 

Die Mindestpflege in den Folgejahren sieht ein mindestens einmal jährliches Mähen der Fläche vor, 
die vor allem das Aufkommen von Gehölzen verhindern soll.  

Die Ackerbewirtschaftung der angrenzenden Flächen (flaches Pflügen der Fläche, aber Verzicht auf 
eine Einsaat) sollte, soweit dies nach der Witterung möglich ist, weiterhin bis in die Umgestaltungsflä-
che hinein erfolgen. 

Eine Bepflanzung mit Gehölzen oder eine Ansaat der an den Tümpel angrenzenden Fläche ist nicht 
vorgesehen. 

Die Maßnahme sollte bei trockener Witterung durchgeführt werden, damit Bodenschäden insbesonde-
re durch die Anfahrt und den Transport der Baumaschinen in der Umgebung so gering wie möglich 
sind. Die Umsetzung ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Es wird vorgeschlagen, dass die Durchführung 
der Maßnahme von einem Fachexperten bzw. einer Ökologischen Bauaufsicht begleitet wird. 

Grundstücksgröße ca. 942 m²; aktuelle Nutzung: Acker; Größe der Geländemulde ca. 300 m² 

 

 

Abbildung 6: Die Ausgleichsfläche befindet sich westlich von Hugstetten zwischen L116 und Dreisam, in einem 

Gebiet, in der die Wechselkröte in jüngerer Vergangenheit nachgewiesen wurde. 
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Abbildung 7: Das neue Entwicklungsgewässer soll auf Flurstück 1495 entstehen. 

 

6.3 Monitoring 

Planungsrechtlich ist es erforderlich, dass die vorgeschlagene Maßnahme durch ein Monitoring be-
gleitet wird. Erst die Wirksamkeit des Ausgleichs rechtfertigt den vorgesehenen Eingriff. 

Das Monitoring beschränkt sich im vorliegenden Fall zunächst auf eine Durchführungskontrolle, denn 
die Wirksamkeit ist u.a. von den zukünftigen Wetterereignissen bzw. der Wasserführung des neu an-
gelegten, potenziellen Entwicklungsgewässers abhängig, die nicht vorhersehbar sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der befragte Fachexperte für das Wechselkröten-Monitoring im 
Rahmen des Verfahrens zur Verfügung steht. 
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7 Fotos 

          

            

Gewässerzustand im Jahr 2014 

 

Gewässerzustand im Jahr 2010 mit erfolgreicher Wechselkrötenentwicklung (aus: STADT FREIBURG 

2011) 
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